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Vorbemerkung 

Der BGL steht bereits seit längerem wegen des eklatanten Mangels an Berufskraftfahrern 
und dessen negativen Auswirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft – bis hin zu einer Ge-
fährdung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung – mit den verschiedenen Bundesres-
sorts in Kontakt. Dabei erfahren wir von viel positive Unterstützung, etwa durch die Über-
nahme der Schirmherrschaft für eine Kampagne zur Imageförderung durch den Bundesmi-
nister für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer. 

Experten gehen davon aus, dass derzeit in Deutschland etwa 45.000 Kraftfahrer fehlen. 
Dem aktuellem BAG-Markbeobachtungsbericht über die Auswertung der Arbeitsbedingun-
gen in Güterverkehr und Logistik (Fahrerberufe) zufolge scheiden jährlich etwa 30.000 Kraft-
fahrer altersbedingt aus dem Berufsleben aus. Über ein Viertel (26,5 %) der 565.086 in 
Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigten Berufskraftfahrer sind der Alters-
gruppe der 55- bis unter 65-Jährigen zuzuordnen. Der Anteil der unter 25-jährigen Berufs-
kraftfahrer liegt mit 2,6 % hingegen deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt (Quelle: 
BAG-Marktbeobachtung, Auswertung der Arbeitsbedingungen in Güterkraftverkehr und Lo-
gistik; Fahrerberufe). 

Um diesem Negativtrend gegenzusteuern, bedarf es vieler unterschiedlicher und gemein-
samer Anstrengungen. Ein Baustein ist es, Transportlogistikunternehmen den Zugang auch 
zu (nicht EU-) ausländischem Fahrpersonal unbürokratisch zu ermöglichen. Daher möch-
ten wir die Wichtigkeit der Einbeziehung des Berufs des Kraftfahrers in das anste-
hende Fachkräfteeinwanderungsgesetz unterstreichen. 

Die bereits im Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Fachkräftezuwanderung hinter-
legte und auch im Referentenentwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vorgese-
hene Einführung eines einheitlichen Fachkräftebegriffs begrüßt der BGL. Er weist jedoch 
auf die nachstehenden Besonderheiten hin, die in dem Gesetz Berücksichtigung finden soll-
ten. 

Berufskraftfahrer – nicht immer ein Ausbildungsberuf 

In Zusammenhang mit der Definition der Fachkraft in § 18 Abs. 4 Aufenthaltsgesetz gibt der 
BGL zu bedenken, dass insbesondere im Bereich des gewerblichen Güterkraftverkehrs Be-
rufskraftfahrer auch dann gesuchte Fachkräfte sind, wenn sie nicht über eine qualifi-
zierte Berufsausbildung verfügen. In Deutschland gibt es zwar den Ausbildungsberuf des 
Berufskraftfahrers. In vielen anderen EU-Mitgliedsstaaten und insbesondere auch in Dritt-
staaten (aus denen immer häufiger Berufskraftfahrer eingestellt werden müssen) ist der Be-
rufskraftfahrer als dreijähriger Ausbildungsberuf jedoch unbekannt. Innerhalb der EU wird 
die notwendige Qualifikation über die Absolvierung einer Grundqualifikation bzw. einer be-
schleunigten Grundqualifikation nach Maßgabe der RL 2003/59/EG erlangt. Die in Deutsch-
land vorgesehene dreijährige Berufsausbildung ist lediglich eine alternative Möglichkeit zur 
Erlangung der erforderlichen Qualifikation.
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Deutlich wird dies anhand der Entwicklung der Prüfungsteilnehmer der Grundqualifikation, 
der beschleunigten Grundqualifikationen sowie der Abschlussprüfung im Rahmen der dua-
len Berufsausbildung (Betrachtungszeitraum 2009 – 2017). In diesem Betrachtungszeit-
raum verzeichnet die Anzahl der Prüfungsteilnehmer der beschleunigten Grundqualifikation 
deutliche Zuwächse und wird von den Qualifizierungswegen mit Abstand am stärksten nach-
gefragt. Die Zahl der Prüfungsteilnehmer erhöhte sich im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 
um 778 auf insgesamt knapp 17.000. Demgegenüber stagniert die Anzahl der Prüfungsteil-
nehmer der klassischen Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer seit 2014 tendenziell und 
betrug im Jahr 2017 insgesamt 2.226. In der Grundqualifikation stieg die Anzahl der Prü-
fungsteilnehmer 2017 im Vergleich zum Vorjahr um über 50 % auf insgesamt 346 (Quelle: 
BAG-Markbeobachtungsbericht). 

Bei der im Gesetz vorgesehenen Regelung zum Aufenthaltsrecht zum Zweck der betriebli-
chen Aus- und Weiterbildung (§ 16a nF) oder bei den Maßnahmen zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen (§ 16d nF) sollte daher auch die bei Berufskraftfahrern üb-
liche (beschleunigte) Grundqualifikation Berücksichtigung finden. 

In Zusammenhang mit der Regelung über die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Be-
schäftigung (§19c) wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch ohne formale Berufs-
ausbildung ausgeprägte berufspraktische Kenntnisse eine Aufenthaltserlaubnis rechtferti-
gen können. Nicht nur in Berufen im Bereich der Informationstechnologie, sondern auch im 
Bereich des gewerblichen Güterkraftverkehrs ist eine solche Regelung von großem Nutzen. 
Der BGL zieht in diesem Zusammenhang klare und praktikable Regelungen im nationalen 
Recht in der Beschäftigungsverordnung bilateralen Vereinbarungen vor. 

Entfall der Vorrangprüfung und Wiedereinführung durch das BMAS 
Zu den vorgesehenen Regelungen über die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur 
Ausübung einer Beschäftigung ohne Vorrangprüfung (§ 39 Abs. 2 S. 2) bzw. der Ermächti-
gung an das BMAS, für bestimmte Bezirke die Vorrrangprüfung gegebenenfalls wieder ein-
zuführen (§ 42 Abs. 1 Nr. 10), merkt der BGL folgendes an: 

Da sich die Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit lediglich am Vorliegen 
bestimmter statischen Größen (die nicht immer die Realität abbilden) orientiert, gilt der Beruf 
des Kraftfahrers derzeit nicht als Mangelberuf. Eine große Rolle in der Methodik spielt die 
Zahl der offenen Stellen. Aufgrund negativer Erfahrungen mit von den Arbeitsagenturen zu 
vermittelnden Kandidaten werden in der täglichen Praxis von Transportlogistikunternehmen 
jedoch viele offene Stellen nicht an die Arbeitsagenturen gemeldet. Allerdings sind deutsche 
Güterkraftverkehrsunternehmen dringend auf Kraftfahrer angewiesen. Einer Studie von 
DEKRA zufolge fehlen in Deutschland bis 2022 150.000 Fahrer. Der BGL wird seine Mit-
gliedsunternehmen trotzdem weiterhin dazu anhalten, freie Stellen den Arbeitsagenturen zu 
melden.




